
Wenn Sie Direktzahlungen in Anspruch nehmen, fällt ihr Betrieb unter die Cross Compliance-Regelung der EU. Die 
Einhaltung der EU-Verordnungen wird auf den geförderten Betrieben vom zuständigen Landratsamt kontrolliert.

Der Landesbetrieb Landwirtschaft kann Sie darin unterstützen, eine Eigenkontrolle über die Erfüllung der Auflagen 
schnell und sicher durchzuführen.

Unter http://www.llh-hessen.de/landwirtschaft/cross_compliance/index.php finden Sie eine aktuelle Eigenkontroll-
checkliste und viele weitere Informationen. Die Inhalte der Checkliste und die sich darauf beziehenden fachlichen 
Beratungsempfehlungen sind keine Rechtsauskünfte.  
Zu diesen ist ausschließlich die Verwaltung, z.B. bei den Landkreisen berechtigt.

Telefonisch können Sie eine Cross Compliance-Beratung vereinbaren unter

0561/7299-252.

Die Cross Compliance-Regelungen umfassen 19 Rechtsverordnungen der EU. Das sonstige Fachrecht umfasst aber 
weit über 100 Rechtsquellen, die direkt auf die landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Betriebe wirken. 

Eine Unterstützung zur Eigenkontrolle und Dokumentation für den ganzen Betrieb erhalten Sie mit dem 
Beratungspaket

Mit dieser umfassenden Qualitätssicherungsberatung wird neben Cross Compliance auch das gesamte Fachrecht 
erfasst und in verständlicher Sprache vermittelt.

Darüber hinaus sind in GQS auch die Anforderungen der wichtigsten Qualitätssicherungssysteme (z.B. QS, 
GlobalGAP, Geprüfte Qualität Hessen) aufgearbeitet. Die Checklisten und Dokumentationshilfen werden auch von 
diesen Systemen als Eigenkontrolle anerkannt. 

GQS erhalten Sie beim Landesbetrieb Landwirtschaft, den Kreis- bzw. Regionalbauernverbänden und dem HVL. 
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2    Checkliste Pflanzenbau

Schnittstellen
Anforderungen

Erfüllung
Bemerkungen

Gesetz QS Prog. Ja Nein Entf.

1. Pflanzenschutz

CC

1.1 Sachkunde

➢	jeder Anwender (z.B. auch Lohnunternehmer) 
	 nachweislich sachkundig

   EAGP++

zusätzlich, wenn Berater Pflanzenschutzmittel auswählt
➢ Berater nachweislich sachkundig    EAGP++

CC

1.2 Pflanzenschutz- und Beizmittel

Zulassung

➢	für die im Betrieb angebauten Kulturen in Deutschland
	 zugelassen (Zulassungsnummer und -zeichen auf dem
	 Gebinde vorhanden) oder

  

Merkblatt

EAGP++

CC
➢	nach §11 bzw. §18a,b des Pflanzenschutzgesetzes
	 genehmigt   
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